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Politikbereich 3 Umwelt 
 
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, SR 0.814.01  

Art. 4 Verpflichtungen  
1. Alle Vertragsparteien werden unter Berücksichtigung ihrer gemeinsamen, aber unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten und ihrer speziellen nationalen und regionalen Entwicklungsprioritäten, Ziele und 
Gegebenheiten 

a) nach Artikel 12 nationale Verzeichnisse erstellen, in regelmässigen Abständen aktualisieren, 
veröffentlichen und der Konferenz der Vertragsparteien zur Verfügung stellen, in denen die 
anthropogenen Emissionen aller nicht durch das Montrealer Protokoll1 geregelten Treibhausgase aus 
Quellen und der Abbau solcher Gase durch Senken aufgeführt sind, wobei von der Konferenz der 
Vertragsparteien zu vereinbarende, vergleichbare Methoden anzuwenden sind;  

b) nationale und gegebenenfalls regionale Programme erarbeiten, umsetzen, veröffentlichen und 
regelmässig aktualisieren, in denen Massnahmen zur Abschwächung der Klimaänderungen durch die 
Bekämpfung anthropogener Emissionen aller nicht durch das Montrealer Protokoll geregelten 
Treibhausgase aus Quellen und den Abbau solcher Gase durch Senken sowie Massnahmen zur 
Erleichterung einer angemessenen Anpassung an die Klimaänderungen vorgesehen sind;  

c) die Entwicklung, Anwendung und Verbreitung – einschliesslich der Weitergabe – von Technologien, 
Methoden und Verfahren zur Bekämpfung, Verringerung oder Verhinderung anthropogener 
Emissionen von nicht durch das Montrealer Protokoll geregelten Treibhausgasen in allen wichtigen 
Bereichen, einschliesslich Energie, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Abfallwirtschaft, fördern und dabei zusammenarbeiten;  

d) die nachhaltige Bewirtschaftung fördern sowie die Erhaltung und gegebenenfalls Verbesserung von 
Senken und Speichern aller nicht durch das Montrealer Protokoll geregelten Treibhausgase, darunter 
Biomasse, Wälder und Meere sowie andere Ökosysteme auf dem Land, an der Küste und im Meer, 
fördern und dabei zusammenarbeiten;  

e) bei der Vorbereitung auf die Anpassung an die Auswirkungen der Klima-änderungen 
zusammenarbeiten; angemessene integrierte Pläne für die Bewirtschaftung von Küstengebieten, für 
Wasservorräte und die Landwirtschaft sowie für den Schutz und die Wiederherstellung von Gebieten, 
die von Dürre und Wüstenbildung – vor allem in Afrika – sowie von Überschwemmungen betroffen 
sind, entwickeln und ausarbeiten;  

f) in ihre einschlägigen Politiken und Massnahmen in den Bereichen Soziales, Wirtschaft und Umwelt 
soweit wie möglich Überlegungen zu Klimaänderungen einbeziehen und geeignete Methoden, 
beispielsweise auf nationaler Ebene erarbeitete und festgelegte Verträglichkeitsprüfungen, anwenden, 
um die nachteiligen Auswirkungen der Vorhaben oder Massnahmen, die sie zur Abschwächung der 
Klimaänderungen oder zur Anpassung daran durchführen, auf Wirtschaft, Volksgesundheit und 
Umweltqualität so gering wie möglich zu halten;  

g) wissenschaftliche, technologische, technische, sozioökonomische und sonstige Forschungsarbeiten 
sowie die systematische Beobachtung und die Entwicklung von Datenarchiven, die sich mit dem 
Klimasystem befassen und dazu bestimmt sind, das Verständnis zu fördern und die verbleibenden 
Unsicherheiten in Bezug auf Ursachen, Wirkungen, Ausmass und zeitlichen Ablauf der 
Klimaänderungen sowie die wirtschaftlichen und sozialen Folgen verschiedener 
Bewältigungsstrategien zu verringern oder auszuschliessen, fördern und dabei zusammenarbeiten;  

h) den umfassenden, ungehinderten und umgehenden Austausch einschlägiger wissenschaftlicher, 
technologischer, technischer, sozioökonomischer und rechtlicher Informationen über das Klimasystem 
und die Klimaänderungen sowie über die wirtschaftlichen und sozialen Folgen verschiedener 
Bewältigungsstrategien fördern und dabei zusammenarbeiten;  

i) Bildung, Ausbildung und öffentliches Bewusstsein auf dem Gebiet der Klimaänderungen fördern und 
dabei zusammenarbeiten sowie zu möglichst breiter Beteiligung an diesem Prozess, auch von 
nichtstaatlichen Organisationen, ermutigen;  

j) nach Artikel 12 der Konferenz der Vertragsparteien Informationen über die Durchführung des 
Übereinkommens zuleiten, 
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Art. 5 Forschung und systematische Beobachtung 

Bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g werden die 
Vertragsparteien 

a) internationale und zwischenstaatliche Programme und Netze oder Organisationen unterstützen und 
gegebenenfalls weiterentwickeln, deren Ziel es ist, Forschung, Datensammlung und systematische 
Beobachtung festzulegen, durchzuführen, zu bewerten und zu finanzieren, wobei Doppelarbeit soweit 
wie möglich vermieden werden sollte;  

b) internationale und zwischenstaatliche Bemühungen unterstützen, um die systematische 
Beobachtung und die nationalen Möglichkeiten und Mittel der wissenschaftlichen und technischen 
Forschung, vor allem in den Entwicklungsländern, zu stärken und den Zugang zu Daten, die aus 
Gebieten ausserhalb der nationalen Hoheitsbereiche stammen, und deren Analysen sowie den 
Austausch solcher Daten und Analysen zu fördern;  

c) die speziellen Sorgen und Bedürfnisse der Entwicklungsländer berücksichtigen und an der 
Verbesserung ihrer im Land vorhandenen Möglichkeiten und Mittel zur Beteiligung an den unter den 
Buchstaben a und b genannten Bemühungen mitwirken. 

Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht, SR 0.814.02 

Art. 3 Forschung und systematische Beobachtungen 
1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, soweit es angebracht ist, unmittelbar oder über zuständige 
internationale Stellen Forschungsarbeiten und wissenschaftliche Bewertungen in Bezug auf folgende 
Bereiche einzuleiten und dabei zusammenzuarbeiten: 

a) physikalische und chemische Vorgänge, welche die Ozonschicht beeinflussen können, 

b) Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und andere biologische Auswirkungen, die durch 
Veränderungen der Ozonschicht bedingt sind, insbesondere solche, die durch Änderungen der 
Sonnenstrahlung im ultravioletten Bereich, die biologisch wirksam ist (UV-B), hervorgerufen werden, 

c) klimatische Auswirkungen, die durch Veränderungen der Ozonschicht bedingt sind, 

d) Auswirkungen von Veränderungen der Ozonschicht und der sich daraus ergebenden Änderung der 
UV-B-Strahlung auf natürliche und synthetische Materialien, die für die Menschheit nützlich sind, 

e) Stoffe, Verhaltensweisen, Verfahren und Tätigkeiten, welche die Ozonschicht beeinflussen können, 
und ihre kumulativen Auswirkungen, 

f) alternative Stoffe und Technologien, 

g) damit zusammenhängende sozio-ökonomische Angelegenheiten, und wie in den Anlagen I und II 
näher ausgeführt. 

2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, soweit es angebracht ist, unmittelbar oder über zuständige 
internationale Stellen und unter voller Berücksichtigung innerstaatlicher Rechtsvorschriften und 
einschlägiger laufender Tätigkeiten auf nationaler und internationaler Ebene gemeinsame oder 
einander ergänzende Programme zur systematischen Beobachtung des Zustands der Ozonschicht 
und anderer einschlägiger Parameter, wie in Anlage I ausgeführt, zu fördern oder aufzustellen. 

3. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unmittelbar oder über zuständige internationale Stellen 
zusammenzuarbeiten, um für die regelmässige und rechtzeitige Sammlung, Bestätigung und 
Übermittlung von Forschungs- und Beobachtungsdaten durch geeignete Weltdatenzentren Sorge zu 
tragen. 

Art. 4 Zusammenarbeit im rechtlichen, wissenschaftlichen und technischen Bereich 
1. Die Vertragsparteien erleichtern und fördern den Austausch wissenschaftlicher, technischer, sozio-
ökonomischer, kommerzieller und rechtlicher Informationen, die für dieses Übereinkommen erheblich 
sind, wie in Anlage II näher ausgeführt. Diese Informationen werden den von den Vertragsparteien 
einvernehmlich festgelegten Stellen geliefert. Jede Stelle, die Informationen erhält, die von der 
liefernden Vertragspartei als vertraulich betrachtet werden, stellt sicher, dass diese Informationen nicht 
preisgegeben werden, und fasst sie zusammen, um ihre Vertraulichkeit zu schützen, bevor sie allen 
Vertragsparteien zur Verfügung gestellt werden. 
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2. Die Vertragsparteien arbeiten im Einklang mit ihren innerstaatlichen Gesetzen, sonstigen 
Vorschriften und Gepflogenheiten sowie unter Berücksichtigung insbesondere der Bedürfnisse der 
Entwicklungsländer zusammen, um unmittelbar oder über zuständige internationale Stellen die 
Entwicklung und Weitergabe von Technologie und Kenntnissen zu fördern. Diese Zusammenarbeit 
erfolgt insbesondere durch 

a) Erleichterung des Erwerbs alternativer Technologie durch andere Vertragsparteien. 

b) Versorgung mit Informationen über alternative Technologie und Ausrüstung sowie mit besonderen 
Handbüchern oder Anleitungen dazu. 

c) Versorgung mit Ausrüstung und Einrichtungen, die für Forschung und systematische 
Beobachtungen erforderlich sind. 

d) angemessene Ausbildung von wissenschaftlichem und technischem Personal.  

Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe (POP-Konvention), 
SR 0.814.03 

Art. 11 Forschung, Entwicklung und Überwachung 
1. Die Vertragsparteien fördern und/oder übernehmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf nationaler 
und internationaler Ebene eine geeignete Forschung, Entwicklung, Überwachung und Zusammenarbeit 
in Bezug auf persistente organische Schadstoffe und gegebenenfalls deren Alternativen sowie 
potentielle persistente organische Schadstoffe, auch hinsichtlich 

a) Quellen und Freisetzungen in die Umwelt, 

b) Vorhandensein, Konzentration und Entwicklung der Konzentration im Menschen und in der Umwelt, 

c) Transport, Verhalten und Umwandlung in der Umwelt, 

d) Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, 

e) sozioökonomischer und kultureller Auswirkungen, 

f) Verringerung und/oder Verhinderung ihrer Freisetzung und 

g) harmonisierter Methoden zur Bestandserfassung von Quellen, bei denen persistente organische 
Schadstoffe entstehen, und Analysemethoden für die Messung von Freisetzungen. 

2. Bei der Durchführung der Massnahmen nach Absatz 1 sind die Vertragsparteien im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten verpflichtet, 

a) internationale Programme, Netzwerke und Organisationen, deren Ziel die Festlegung, 
Durchführung, Einschätzung und Finanzierung von Forschung, Datenerfassung und Überwachung ist, 
unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, Doppelarbeit auf ein Mindestmass zu beschränken, zu 
unterstützen beziehungsweise weiterzuentwickeln, 

b) nationale und internationale Bemühungen zur Stärkung nationaler wissenschaftlicher und 
technischer Forschungsmöglichkeiten zu unterstützen, insbesondere in Entwicklungsländern und in 
Ländern mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen, und den Zugang zu Daten und Analysen 
sowie deren Austausch zu fördern, 

c) die Belange und Bedürfnisse von Entwicklungsländern sowie Ländern mit im Übergang befindlichen 
Wirtschaftssystemen, insbesondere im Bereich finanzieller und technischer Mittel, zu berücksichtigen 
und bei der Verbesserung ihrer Möglichkeiten zur Beteiligung an den unter den Buchstaben a und b 
genannten Bemühungen zusammenzuarbeiten, 

d) Forschungsarbeiten durchzuführen, die auf die Minderung der Auswirkungen persistenter 
organischer Schadstoffe auf die Fortpflanzungsfähigkeit gerichtet sind, 

e) die Ergebnisse ihrer in diesem Absatz genannten Forschungs-, Entwicklungs- und 
Überwachungstätigkeit der Öffentlichkeit rechtzeitig und regelmässig zur Verfügung zu stellen und 

f) die Zusammenarbeit hinsichtlich Speicherung und Pflege von Informationen, die aus der Forschung, 
Entwicklung und Überwachung gewonnen wurden, zu fördern und/oder zu verwirklichen. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20021480/index.html
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Art. 12 Technische Hilfe 
1. Die Vertragsparteien erkennen an, dass die rechtzeitige und angemessene Bereitstellung technischer 
Hilfe als Reaktion auf Ersuchen von Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, und von 
Vertragsparteien mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen für die erfolgreiche Durchführung 
dieses Übereinkommens von wesentlicher Bedeutung ist. 

2. Die Vertragsparteien arbeiten zusammen, um für Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, und 
Vertragsparteien mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen rechtzeitige und geeignete 
technische Hilfe zu leisten und sie unter Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse dabei zu 
unterstützen, ihre Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen zu 
entwickeln und zu stärken. 

3. In dieser Hinsicht umfasst die von Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, sowie von anderen 
Vertragsparteien im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu leistende technische Hilfe, soweit angemessen und 
einvernehmlich vereinbart, technische Hilfe beim Kapazitätsaufbau zur Erfüllung der Verpflichtungen 
aus diesem Übereinkommen. Weitere Leitlinien hierzu werden von der Konferenz der Vertragsparteien 
zur Verfügung gestellt. 

4. Die Vertragsparteien legen in Bezug auf die Durchführung dieses Übereinkommens gegebenenfalls 
Regelungen zum Zweck der Bereitstellung technischer Hilfe und der Förderung des 
Technologietransfers an Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, und an Vertragsparteien mit im 
Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen fest. Diese Regelungen umfassen regionale und 
subregionale Zentren für den Kapazitätsaufbau und den Technologietransfer, um Vertragsparteien, die 
Entwicklungsländer sind, und Vertragsparteien mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen bei 
der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen zu unterstützen. Weitere Leitlinien 
hierzu werden von der Konferenz der Vertragsparteien zur Verfügung gestellt. 

5. Die Vertragsparteien tragen im Zusammenhang mit diesem Artikel bei ihren Massnahmen 
hinsichtlich der technischen Hilfe den speziellen Bedürfnissen und der besonderen Lage der am 
wenigsten entwickelten Länder und der kleinen Inselstaaten, die Entwicklungsländer sind, voll 
Rechnung.  

Rotterdamer Übereinkommen vom 10. September 1998 über das Verfahren der vorherigen 
Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel im internationalen Handel, SR 0.916.21 

Art. 16 Technische Hilfe 
Zur Durchführung dieses Übereinkommens arbeiten die Vertragsparteien bei der Förderung technischer 
Hilfe zur Entwicklung der erforderlichen Infrastruktur und Kapazitäten für das Chemikalien-Management 
zusammen, wobei insbesondere den Bedürfnissen der Entwicklungsländer und der Länder mit im 
Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen Rechnung getragen wird. Vertragsparteien mit 
fortschrittlicheren Programmen zur Kontrolle von Chemikalien sollen anderen Vertragsparteien 
technische Hilfe, einschliesslich Ausbildung, bei der Entwicklung ihrer Infrastruktur und ihrer 
Kapazitäten für das Management von Chemikalien während deren gesamter Lebensdauer gewähren. 

Genfer Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung, 
SR 0.814.32  
Art. 7 Forschung und Entwicklung 

Die Vertragsparteien nehmen entsprechend ihrem Bedarf Forschungs- und/oder 
Entwicklungsarbeiten, bei denen sie zusammenarbeiten, in folgenden Bereichen auf: 

a) bestehende und vorgeschlagene Technologien zur Verringerung der Emission von 
Schwefelverbindungen und sonstigen bedeutenden luftverunreinigenden Stoffen, einschliesslich 
Untersuchungen über die technische und wirtschaftliche Durchführbarkeit und die Auswirkungen auf 
die Umwelt;  

b) Instrumentierung und sonstige Techniken zur Überwachung und Messung der Emissionsraten und 
des Gehalts der Luft an verunreinigenden Stoffen;  

c) verbesserte Modelle zum besseren Verständnis der Übertragung von luftverunreinigenden Stoffen 
über weite Räume und über die Grenzen hinweg;  

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20021480/index.html#a12
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d) Auswirkungen von Schwefelverbindungen und anderen bedeutenden luftverunreinigenden Stoffen 
auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt, einschliesslich Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Materialien, aquatische und sonstige natürliche Ökosysteme sowie auf die Sichtverhältnisse, im 
Hinblick auf die Schaffung einer wissenschaftlichen Grundlage für Dosis-Wirkungs-Beziehungen zum 
Schutz der Umwelt;  

e) wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene Bewertung anderer Massnahmen zur Erreichung der 
Umweltziele, einschliesslich der Verringerung der weiträumigen grenzüberschreitenden 
Luftverunreinigung;  

f) Bildungs- und Ausbildungsprogramme im Zusammenhang mit den Umweltaspekten der 
Verunreinigung durch Schwefelverbindungen und andere bedeutende luftverunreinigende Stoffe. 

 

Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung 
gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung, SR 0.814.05 

Art. 10 Internationale Zusammenarbeit 
1. Die Vertragsparteien arbeiten zusammen, um die umweltgerechte Behandlung gefährlicher Abfälle 
und anderer Abfälle zu verbessern und zu verwirklichen. 

2. Zu diesem Zweck werden die Vertragsparteien 

a) auf Anfrage Informationen auf zweiseitiger oder mehrseitiger Grundlage zur Förderung der 
umweltgerechten Behandlung gefährlicher Abfälle und anderer Abfälle einschliesslich der 
Harmonisierung technischer Normen und Gepflogenheiten für die angemessene Behandlung 
gefährlicher Abfälle und anderer Abfälle zur Verfügung stellen, 

b) bei der Überwachung der Auswirkungen der Behandlung gefährlicher Abfälle auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt zusammenarbeiten, 

c) vorbehaltlich ihrer innerstaatlichen Gesetze, sonstigen Vorschriften und Leitvorstellungen bei der 
Entwicklung und Durchführung neuer umweltgerechter, abfallarmer Technologien und der 
Verbesserung bestehender Technologien zusammenarbeiten, um so weit wie möglich die Erzeugung 
gefährlicher Abfälle und anderer Abfälle zu vermeiden und wirksamere und leistungsfähigere 
Methoden zu verwirklichen, die ihre umweltgerechte Behandlung gewährleisten, einschliesslich der 
Untersuchung der wirtschaftlichen, sozialen und umweltbezogenen Auswirkungen, die durch die 
Einführung solcher neuen oder verbesserten Technologien entstehen, 

d) vorbehaltlich ihrer innerstaatlichen Gesetze, sonstigen Vorschriften und Leitvorstellungen aktiv bei 
der Weitergabe von Technologie und Behandlungssystemen in Bezug auf die umweltgerechte 
Behandlung gefährlicher Abfälle und anderer Abfälle zusammenarbeiten. Sie arbeiten auch bei der 
Entwicklung der technischen Mittel unter den Vertragsparteien zusammen, insbesondere wenn diese 
fachlicher Unterstützung auf diesem Gebiet bedürfen und darum ersuchen, 

e) bei der Entwicklung geeigneter technischer Richtlinien und/oder Handhabungscodes 
zusammenarbeiten. 

3. Die Vertragsparteien wenden geeignete Mittel zur Zusammenarbeit an, um den 
Entwicklungsländern bei der Durchführung des Artikels 4 Absatz 2 Buchstaben a, b, c und d zu helfen. 

4. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Entwicklungsländer wird die Zusammenarbeit zwischen 
den Vertragsparteien und den zuständigen internationalen Organisationen ermutigt, um unter 
anderem das Bewusstsein der Öffentlichkeit, die Entwicklung umweltgerechter Behandlung 
gefährlicher Abfälle und anderer Abfälle und die Einführung neuer abfallarmer Technologien zu 
fördern.  

Übereinkommen vom 7. November 1991 zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention), SR 0.700.1 

Art. 2 Allgemeine Verpflichtungen 
1. Die Vertragsparteien stellen unter Beachtung des Vorsorge-, des Verursacher- und des 
Kooperationsprinzips eine ganzheitliche Politik zur Erhaltung und zum Schutz der Alpen unter 
ausgewogener Berücksichtigung der Interessen aller Alpenstaaten, ihrer alpinen Regionen sowie der 
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Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft unter umsichtiger und nachhaltiger Nutzung der Ressourcen 
sicher. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für den Alpenraum wird verstärkt sowie räumlich und 
fachlich erweitert. 

2. Zur Erreichung des in Absatz 1 genannten Ziels werden die Vertragsparteien geeignete Massnahmen 
insbesondere auf folgenden Gebieten ergreifen: 

a) Bevölkerung und Kultur - mit dem Ziel der Achtung, Erhaltung und Förderung der kulturellen und 
gesellschaftlichen Eigenständigkeit der ansässigen Bevölkerung und der Sicherstellung ihrer 
Lebensgrundlagen, namentlich der umweltverträglichen Besiedlung und wirtschaftlichen Entwicklung 
sowie der Förderung des gegenseitigen Verständnisses und partnerschaftlichen Verhaltens zwischen 
alpiner und ausseralpiner Bevölkerung, 

b) Raumplanung - mit dem Ziel der Sicherung einer sparsamen und rationellen Nutzung und einer 
gesunden, harmonischen Entwicklung des Gesamtraums unter besonderer Beachtung der 
Naturgefahren, der Vermeidung von Über- und Unternutzungen sowie der Erhaltung oder 
Wiederherstellung von natürlichen Lebensräumen durch umfassende Klärung und Abwägung der 
Nutzungsansprüche, vorausschauende integrale Planung und Abstimmung der daraus resultierenden 
Massnahmen, 

c) Luftreinhaltung - mit dem Ziel der drastischen Verminderung von Schadstoffemissionen und -
belastungen im Alpenraum und der Schadstoffverfrachtung von aussen, auf ein Mass, das für 
Menschen, Tiere und Pflanzen nicht schädlich ist, 

d) Bodenschutz - mit dem Ziel der Verminderung der quantitativen und qualitativen 
Bodenbeeinträchtigungen, insbesondere durch Anwendung bodenschonender land- und 
forstwirtschaftlicher Produktionsverfahren, sparsamen Umgang mit Grund und Boden, Eindämmung 
von Erosion sowie durch Beschränkung der Versiegelung von Böden, 

e) Wasserhaushalt - mit dem Ziel, gesunde Wassersysteme zu erhalten oder wiederherzustellen, 
insbesondere durch die Reinhaltung der Gewässer, durch naturnahen Wasserbau und durch eine 
Nutzung der Wasserkraft, die die Interessen der ansässigen Bevölkerung und das Interesse an der 
Erhaltung der Umwelt gleichermassen berücksichtigt, 

f) Naturschutz und Landschaftspflege - mit dem Ziel, Natur und Landschaft so zu schützen, zu pflegen 
und, so weit erforderlich, wiederherzustellen, dass die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme, die 
Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt einschliesslich ihrer Lebensräume, die Regenerationsfähigkeit 
und nachhaltige Leistungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur 
und Landschaft in ihrer Gesamtheit dauerhaft gesichert werden, 

g) Berglandwirtschaft - mit dem Ziel, im Interesse der Allgemeinheit die Bewirtschaftung der 
traditionellen Kulturlandschaften und eine standortgerechte, umweltverträgliche Landwirtschaft zu 
erhalten und unter Berücksichtigung der erschwerten Wirtschaftsbedingungen zu fördern, 

h) Bergwald - mit dem Ziel, Erhaltung, Stärkung und Wiederherstellung der Waldfunktionen, 
insbesondere der Schutzfunktion durch Verbesserung der Widerstandskraft der Waldökosysteme, 
namentlich mittels einer naturnahen Waldbewirtschaftung und durch die Verhinderung 
waldschädigender Nutzungen unter Berücksichtigung der erschwerten Wirtschaftsbedingungen im 
Alpenraum, 

i) Tourismus und Freizeit - mit dem Ziel, unter der Einschränkung umweltschädigender Aktivitäten, die 
touristischen und Freizeitaktivitäten mit den ökologischen und sozialen Erfordernissen in Einklang zu 
bringen, insbesondere durch Festlegung von Ruhezonen, 

j) Verkehr - mit dem Ziel, Belastungen und Risiken im Bereich des inneralpinen und alpenquerenden 
Verkehrs auf ein Mass zu senken, das für Menschen, Tiere und Pflanzen sowie deren Lebensräume 
erträglich ist, unter anderem durch eine verstärkte Verlagerung des Verkehrs, insbesondere des 
Güterverkehrs, auf die Schiene, vor allem durch Schaffung geeigneter Infrastrukturen und 
marktkonformer Anreize, ohne Diskriminierung aus Gründen der Nationalität, 

k) Energie - mit dem Ziel, eine natur- und landschaftsschonende sowie umweltverträgliche Erzeugung, 
Verteilung und Nutzung der Energie durchzusetzen und Energie sparende Massnahmen zu fördern, 

l) Abfallwirtschaft - mit dem Ziel, unter besonderer Berücksichtigung der Abfallvermeidung eine den 
besonderen topografischen, geologischen und klimatischen Bedürfnissen des Alpenraums 
angepasste Abfallerfassung, -verwertung und -entsorgung sicherzustellen. 
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3. Die Vertragsparteien vereinbaren Protokolle, in denen Einzelheiten zur Durchführung dieses 
Übereinkommens festgelegt werden. 

 
Art. 3 Forschung und systematische Beobachtung 

Die Vertragsparteien vereinbaren, auf den in Artikel 2 genannten Gebieten 

a) Forschungsarbeiten und wissenschaftliche Bewertungen durchzuführen und dabei 
zusammenzuarbeiten, 

b) gemeinsame oder einander ergänzende Programme zur systematischen Beobachtung zu 
entwickeln, 

c) Forschung und Beobachtung sowie die dazugehörige Datenerfassung zu harmonisieren. 

Übereinkommen vom 5. Juni 1992 über die Biologische Vielfalt, SR 0.451.43 

Art. 12 Forschung und Ausbildung 
Die Vertragsparteien werden unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der 
Entwicklungsländer 

a) Programme der wissenschaftlichen und technischen Bildung und Ausbildung in der Bestimmung, 
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt und ihrer Bestandteile einrichten 
beziehungsweise weiterführen sowie Unterstützung für solche Bildung und Ausbildung für die 
besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer gewähren. 

b) die Forschung unterstützen und fördern, die zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 
biologischen Vielfalt, insbesondere in den Entwicklungsländern, beiträgt, unter anderem im Einklang 
mit den Beschlüssen der Konferenz der Vertragsparteien, die aufgrund der Empfehlungen des 
Nebenorgans für wissenschaftliche, technische und technologische Beratung gefasst worden sind. 

c) in Übereinstimmung mit den Artikeln 16, 18 und 20 die Nutzung wissenschaftlicher Fortschritte auf 
dem Gebiet der Erforschung der biologischen Vielfalt zur Erarbeitung von Methoden zur Erhaltung und 
nachhaltigen Nutzung der biologischen Ressourcen fördern und dabei zusammenarbeiten. 

Art. 16 Zugang zur Technologie und Weitergabe von Technologie 
1. In der Erkenntnis, dass Technologie auch Biotechnologie umfasst und dass sowohl der Zugang zur 
Technologie als auch die Weitergabe von Technologie unter den Vertragsparteien für die Erreichung 
der Ziele dieses Übereinkommens wesentlich sind, verpflichtet sich jede Vertragspartei, vorbehaltlich 
dieses Artikels den Zugang zu Technologien, die für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
biologischen Vielfalt von Belang sind oder die genetische Ressourcen nutzen, ohne der Umwelt 
erhebliche Schäden zuzufügen, für andere Vertragsparteien sowie die Weitergabe solcher 
Technologien an andere Vertragsparteien zu gewährleisten oder zu erleichtern. 

2. Der Zugang zur Technologie und die Weitergabe von Technologie nach Absatz 1 werden in bezug 
auf Entwicklungsländer unter ausgewogenen und möglichst günstigen Bedingungen, darunter im 
beiderseitigen Einvernehmen auch zu Konzessions- oder Vorzugsbedingungen, gewährt oder 
erleichtert, erforderlichenfalls in Übereinstimmung mit dem in den Artikeln 20 und 21 festgelegten 
Finanzierungsmechanismus. Handelt es sich um Technologie, die Gegenstand von Patenten oder 
anderen Rechten des geistigen Eigentums ist, so erfolgen dieser Zugang und diese Weitergabe zu 
Bedingungen, die einen angemessenen und wirkungsvollen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums 
anerkennen und mit ihm vereinbar sind. Die Anwendung dieses Absatzes muss mit den Absätzen 3, 4 
und 5 in Einklang stehen. 

3. Jede Vertragspartei ergreift, sofern angebracht, Gesetzgebungs-, Verwaltungs- oder politische 
Massnahmen mit dem Ziel, Vertragsparteien, insbesondere denen, die Entwicklungsländer sind, wenn 
sie genetische Ressourcen zur Verfügung stellen, zu einvernehmlich festgelegten Bedingungen den 
Zugang zu Technologie oder die Weitergabe von Technologie, die diese Ressourcen nutzt, 
einschliesslich Technologie, die durch Patente und sonstige Rechte des geistigen Eigentums geschützt 
ist, zu gewähren, erforderlichenfalls über die Bestimmungen der Artikel 20 und 21, und zwar in 
Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und im Einklang mit den Absätzen 4 und 5 dieses Artikels. 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20022524/index.html#a3
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920136/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920136/index.html#a12
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920136/index.html#a16
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4. Jede Vertragspartei ergreift, sofern angebracht, Gesetzgebungs-, Verwaltungs- oder politische 
Massnahmen, um dafür zu sorgen, dass der private Sektor den Zugang zu der in Absatz 1 bezeichneten 
Technologie, ihre gemeinsame Entwicklung sowie ihre Weitergabe zum Nutzen sowohl der 
Regierungsinstitutionen als auch des privaten Sektors von Entwicklungsländern erleichtert, und 
beachtet dabei die in den Absätzen 1, 2 und 3 enthaltenen Verpflichtungen. 

5. In der Erkenntnis, dass Patente und sonstige Rechte des geistigen Eigentums einen Einfluss auf die 
Durchführung dieses Übereinkommens haben können, arbeiten die Vertragsparteien vorbehaltlich des 
innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts in dieser Hinsicht zusammen, um sicherzustellen, dass 
solche Rechte die Ziele des Übereinkommens unterstützen und ihnen nicht zuwiderlaufen. 

Art. 18 Technische und wissenschaftliche Zusammenarbeit 
(1) Die Vertragsparteien fördern die internationale technische und wissenschaftliche Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt, erforderlichenfalls 
durch die zuständigen internationalen und nationalen Institutionen. 

(2) Jede Vertragspartei fördert die technische und wissenschaftliche Zusammenarbeit mit anderen 
Vertragsparteien, insbesondere Entwicklungsländern, bei der Durchführung dieses Übereinkommens, 
unter anderem durch die Erarbeitung und Durchführung nationaler Politiken. Bei der Förderung einer 
solchen Zusammenarbeit soll dem Ausbau und der Stärkung nationaler Möglichkeiten durch 
Erschliessung der menschlichen Ressourcen und Schaffung von Institutionen besondere 
Aufmerksamkeit zugewendet werden. 

(3) Die Konferenz der Vertragsparteien bestimmt auf ihrer ersten Tagung, wie ein 
Vermittlungsmechanismus zur Förderung und Erleichterung der technischen und wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit eingerichtet werden soll. 

(4) Die Vertragsparteien unterstützen und entwickeln im Einklang mit ihren innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Politiken Methoden der Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Nutzung von 
Technologien, einschliesslich indigener und traditioneller Technologien, zur Verwirklichung der Ziele 
dieses Übereinkommens. Zu diesem Zweck fördern die Vertragsparteien auch die Zusammenarbeit bei 
der Ausbildung von Personal und dem Austausch von Sachverständigen. 

(5) Die Vertragsparteien fördern im gegenseitigen Einvernehmen die Einrichtung von gemeinsamen 
Forschungsprogrammen und Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung der Technologien, die für 
die Ziele dieses Übereinkommens von Belang sind.  

 

Ramsar Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und 
Watvögel, von internationaler Bedeutung, SR 0.451.45 
Art. 4 

1. Jede Vertragspartei fördert die Erhaltung von Feuchtgebieten sowie von Wat- und Wasservögeln 
dadurch, dass Feuchtgebiete - gleichviel ob sie in der Liste geführt werden oder nicht - zu 
Schutzgebieten erklärt werden und in angemessenem Umfang für ihre Aufsicht gesorgt wird. 

2. Hebt eine Vertragspartei im dringenden nationalen Interesse die Grenzen eines in der Liste 
geführten Feuchtgebiets auf oder zieht sie dessen Grenzen enger, so soll sie, soweit wie möglich, 
jeden Verlust von Feuchtgebieten ausgleichen, insbesondere für Wat- und Wasservögel sowie - in 
demselben oder in einem anderen Gebiet - zum Schutz eines angemessenen Teils des natürlichen 
Lebensraumes zusätzliche Schutzgebiete schaffen. 

3. Die Vertragsparteien fördern die Forschung sowie den Austausch von Daten und Publikationen 
über Feuchtgebiete einschliesslich ihrer Pflanzen- und Tierwelt. 

4. Die Vertragsparteien bemühen sich, durch Hege die Bestände von Wat- und Wasservögeln in 
geeigneten Feuchtgebieten zu vergrössern. 

5. Die Vertragsparteien fördern die Ausbildung von Personal, das zur Forschung, Hege und Aufsicht in 
Feuchtgebieten befähigt ist.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19710028/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19710028/index.html
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Bonner Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten, SR 0.451.46 

Art. II Wesentliche Grundsätze 

(1) Die Vertragsparteien erkennen die Wichtigkeit der Erhaltung wandernder Arten und der zu diesem 
Zweck von den Arealstaaten, wenn immer möglich und angebracht, zu vereinbarenden Massnahmen 
an, wobei sie den wandernden Arten mit ungünstiger Erhaltungssituation besondere Aufmerksamkeit 
schenken und einzeln oder zusammenwirkend angebrachte und nötige Schritte zur Erhaltung solcher 
Arten und ihrer Habitate unternehmen. 

(2) Die Vertragsparteien erkennen die Notwendigkeit an, Massnahmen zu ergreifen, die verhindern, 
dass eine wandernde Art gefährdet wird. 

(3) Insbesondere gilt, dass die Vertragsparteien 

a) Forschungsarbeiten über wandernde Arten fördern, dabei zusammenarbeiten und sie unterstützen 
sollen; 

b) sich um einen sofortigen Schutz der in Anhang 1 aufgeführten wandernden Arten bemühen und 

c) sich bemühen, Abkommen über die Erhaltung und das Management von in Anhang 11 aufgeführten 
wandernden Arten zu schliessen.  

 

Berner Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere 
und ihrer natürlichen Lebensräume, SR 0.455 

Art. 11 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei der Durchführung dieses Übereinkommens 

a. soweit zweckdienlich zusammenzuarbeiten, vor allem wenn dies die Wirksamkeit der aufgrund der 
übrigen Artikel dieses Übereinkommens getroffenen Massnahmen erhöhen könnte; 

b. die den Zwecken dieses Übereinkommens dienenden Forschungsarbeiten zu fördern und zu 
koordinieren. 

2. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, 

a. die Wiederansiedlung einheimischer wildlebender Pflanzen- und Tierarten zu fördern, wenn 
dadurch ein Beitrag zur Erhaltung einer gefährdeten Art geleistet würde, vorausgesetzt, dass zunächst 
auf der Grundlage der Erfahrungen anderer Vertragsparteien untersucht wird, ob eine solche 
Wiederansiedlung erfolgreich und vertretbar wäre; 

b. die Ansiedlung nicht heimischer Arten streng zu überwachen und zu begrenzen. 

3. Jede Vertragspartei teilt dem Ständigen Ausschuss die Arten mit, die in ihrem Hoheitsgebiet vollen 
Schutz geniessen und nicht in den Anhängen I und II enthalten sind. 
 

 

Übereinkommen von Minamata über Quecksilber, SR 0.814.82 

Art. 19 Forschung, Entwicklung und Überwachung 

(1) Die Vertragsparteien bemühen sich unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Gegebenheiten und 
Möglichkeiten um eine Zusammenarbeit, um Folgendes zu entwickeln und zu verbessern: 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790179/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790241/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790241/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20142492/index.html
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a) Verzeichnisse über die Verwendung, den Verbrauch, die anthropogenen Emissionen in die Luft 
sowie die anthropogenen Freisetzungen in das Wasser und den Boden von Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen; 

b) die Modellierung und die geographisch repräsentative Überwachung der Belastung von 
schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen und Umweltmedien, einschliesslich biotischer Medien wie 
Fischen und Meeressäugetieren, Meeresschildkröten und Vögeln, durch Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen sowie die Zusammenarbeit bei der Sammlung und beim Austausch 
relevanter und geeigneter Stichproben; 

c) Bewertungen der Auswirkungen von Quecksilber und Quecksilberverbindungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, zusätzlich zu sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Auswirkungen, insbesondere in Bezug auf schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen; 

d) harmonisierte Methodiken für die nach den Buchstaben a, b und c durchgeführten Tätigkeiten; 

e) Informationen über den Umweltkreislauf, den Transport (einschliesslich des weiträumigen 
Transports und der Deposition), die Umwandlung und den Verbleib von Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen in einer Reihe von Ökosystemen, wobei der Unterschied zwischen 
anthropogenen und natürlichen Emissionen und Freisetzungen von Quecksilber und die 
Wiederverfügbarmachung von Quecksilber aus historischen Ablagerungen gebührend zu 
berücksichtigen sind; 

f) Informationen über Gewerbe und Handel mit Quecksilber, Quecksilberverbindungen und mit 
Quecksilber versetzten Produkten; 

g) Informationen und Forschung über die technische und wirtschaftliche Verfügbarkeit von 
quecksilberfreien Produkten und Prozessen sowie über beste verfügbare Techniken und beste 
Umweltschutzpraktiken zur Verringerung und Überwachung der Emissionen und Freisetzungen von 
Quecksilber und Quecksilberverbindungen. 

(2) Die Vertragsparteien sollen bei der Durchführung der in Absatz 1 genannten Tätigkeiten 
gegebenenfalls auf bestehenden Überwachungsnetzen und Forschungsprogrammen aufbauen.  

 

 

Übereinkommen zum Schutz und zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und 
internationaler Seen, SR 0.814.20 

Art. 5 Forschung und Entwicklung 

Die Vertragsparteien arbeiten in Forschung und Entwicklung zur Herstellung effektiver Techniken zur 
Vermeidung, Kontrolle und Verringerung grenzüberschreitender Beeinträchtigungen zusammen. Zu 
diesem Zweck bemühen sich die Vertragsparteien auf bilateraler und/oder multilateraler Basis und 
unter Berücksichtigung der in diesbezüglichen internationalen Foren durchgeführten 
Forschungsarbeiten, gegebenenfalls spezifische Forschungsprogramme unter anderem mit folgendem 
Inhalt einzuleiten oder zu verstärken: 

a) Methoden zur Bewertung der Giftigkeit gefährlicher Stoffe und der Schädlichkeit von Schadstoffen; 

b) verbesserte Kenntnisse über das Auftreten, die Verteilung und die Umweltauswirkungen von 
Schadstoffen und dabei ablaufende Prozesse; 

c) die Entwicklung und Anwendung umweltverträglicher Technologien, Herstellungsverfahren und 
Verbrauchsmuster; 

d) die stufenweise Einstellung der Produktion und des Verbrauchs und/oder der Ersatz von Stoffen, 
die wahrscheinlich grenzüberschreitende Beeinträchtigungen hervorrufen; 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920057/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920057/index.html
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e) umweltverträgliche Methoden der Entsorgung gefährlicher Stoffe; 

f) spezielle Methoden zur Verbesserung der Beschaffenheit grenzüberschreitender Gewässer; 

g) die Entwicklung umweltverträglicher wasserbaulicher Anlagen und Wasserregulierungstechniken; 

h) die materielle und finanzielle Bewertung des sich aus den grenzüberschreitenden 
Beeinträchtigungen ergebenden Schadens. 

Die Ergebnisse dieser Forschungsprogramme werden nach Artikel 6 dieses Übereinkommens unter 
den Vertragsparteien ausgetauscht.  

 

 

Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks, SR 0.814.293 

Art. 8 Wissenschaftliche und technische Forschung  

1. Zur Förderung der Ziele des Übereinkommens stellen die Vertragsparteien einander ergänzende 
oder gemeinsame wissenschaftliche oder technische Forschungsprogramme auf und übermitteln der 
Kommission nach einem Standardverfahren 

a) die Ergebnisse solcher einander ergänzender, gemeinsamer oder sonstiger einschlägiger 
Forschungsarbeiten; 

b) Einzelheiten anderer einschlägiger Programme der wissenschaftlichen und technischen Forschung. 

2. Dabei berücksichtigen die Vertragsparteien die einschlägigen Arbeiten der zuständigen 
internationalen Organisationen und Einrichtungen. 
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